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Gestützt auf 5 34 des Gesetzes über Strassen und Wege sowie auf Art. 6 
Abs. 1 und Art. 87 Abs. 6 des Baureglements erlässt der Gemeinderat 
folgendes Gebührenreglement für die Benützung gemeindeeigener 
Grundstücke: 

Art. 1 

1 Für die Benützung gemeindeeigener Verkehrsfläc hen zur Erstel- Benützung von 
Strassen und lung von Bauplatzinstallationen und Gerüsten während Bauar- Wegen 

beiten sowie für das Deponieren von Materialien werden fol- 
gende Gebühren erhoben: 

1.  bis und mit 20. Woche Fr. 1 .--/m2 und Woche 

2 1. Woche und jede weitere Fr. 2.--/m2 und Woche 

2 Die Minimaltaxe beträgt 50 Franken. 

Art. 2 

1 Der Stadtrat bestimmt die Entschädigung für die Benützung Benützung 

übriger gemeindeeigener Grundstücke aufgrund der Ertrags- übriger 
gemeindeeigener 

minderung, wie zum Beispiel landwirtschaftlicher Ertragsausfall Grundstücke 
und Parkplatzgebühren. 

2 Die Minimaltaxe beträgt 50 Franken. 

Art. 3 

Der Stadtrat kann aus besonderen Gründen die Gebühren ange- Reduktion 

messen reduzieren. der Gebühren 



Art. 4 

lnkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach Annahme durch den Gemeinderat 
auf einen vom Stadtrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft. 

2 Mit dem lnkrafttreten dieses Gebührenreglements werden die 
Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von öffentlichem 
Grund vom 1 1 .  September 1974 (in Kraft gesetzt am I .  Januar 
1975) und die Neufassung vom 19. September 1979 ausser 
Kraft gesetzt. 

Frauenfeld, 17. Januar 1996 

NAMENS DES GEMEINDERATES FRAUENFELD 
Der Präsident Der Sekretär 

Peter Hefti Jost Kuoni 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 58 vom 30. Januar 1996 auf den 
1.  Februar 1996 in Kraft gesetzt. 


